
  

 
 

Antrag zur Finanzplanung 2026/27/28 an den 13. Ordentlichen Landesverbandstag 

 
Antrag 

 
Der Verbandstag möge beschließen: 
 
Die dem Verbandstag vorgelegte und diesem Beschlusstext beigefügte Finanzplanung 2026/27/28 
wird mit folgenden Maßgaben beschlossen: 
 

1. Die einzelnen Haushaltspositionen innerhalb eines Zuständigkeitsbereichs sind gegenseitig de-
ckungsfähig. 

2. Jeder Vizepräsident ist innerhalb seines Ressorts bevollmächtigt, die im Haushalt eingeplanten 
Gelder in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer ohne Hinzuziehung eines weiteren Präsidi-
umsmitglieds zu verwenden, soweit die Verwendung gemäß der jeweiligen Haushaltsplanung 
erfolgt. Für Mittelverwendungen die einen Betrag von 1.000,00 EUR überschreiten sind dabei 
grundsätzlich mehrere Vergleichsangebote einzuholen. Davon kann abgesehen werden, wenn 
die Beschaffung auf der Grundlage eines Vertrages erfolgt, der dem HVB vergünstigte Bezugs-
bedingungen gewährt. 

3. Soweit eine Beschaffung unter Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der ge-
planten Mittel oder zu Lasten der Rücklage erfolgen soll, ist dies nur auf der Grundlage eines 
Präsidiumsbeschlusses möglich. 
 

Diese Beschlussfassung erfolgt nach Maßgabe der Entscheidung des Verbandstags zu den Vorschlä-
gen der AG Struktur entweder bezogen auf die Finanzplanung „Haushalt mit AG Struktur“ oder bezo-
gen auf die Finanzplanung „Haushalt ohne AG Struktur“. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Michael Kaspar 
Präsident Handball-Verband Brandenburg e.V. 

Teilnehmer des 
13. Ordentlichen Landesverbandstages  
des Handball-Verbandes Brandenburg e.V. 

Potsdam, 9. April 2026 
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